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Was ist eine Innung?
Eine Innung ist der freiwillige Zusammenschluss selbstständiger Handwerker desselben Berufes in einem bestimmten 
Gebiet (dem jeweiligen Innungsbezirk) zur Vertretung ihrer handwerksspezifischen Interessen, vgl. § 52 des Gesetzes zur 
Ordnung des Handwerks (HwO).

Die Innungen des Parkettlegerhandwerks und Bodenlegergewerbes in Bayern gliedern sich in die Bereiche 
München/Oberbayern, Niederbayern/Oberpfalz, Mittel-/Oberfranken, Unterfranken und Schwaben.

Was leisten Innungen?
Innungen bieten ein vielfältiges Leistungsspektrum. Nachfolgend sind einige Leistungen aufgeführt, die speziell 
Innungsmitgliedern geboten werden können.

Altersversorgung
Beratung und Angebot 
günstiger Altersversorgung 
über das Versorgungswerk, 
Rentenberechnung.

Arbeitsverträge
Erarbeitung von Leitfäden mit 
Vertragsgestaltung, Vordrucke 
von Arbeitsverträgen, Bera-
tung zum Arbeitsvertragsrecht, 
Kündigungsrecht.

Ausbildungsfragen
Beratung, Vermittlung von Aus
bildungsbetrieben.

Berufsausbildung
Fachspezifische Beratung und 
Betreuung.

Broschüren
Übermittlung von branchenein-
schlägigen Informationen.

Fachregelwerke
Bezug von technischen Regel-
werken über die Innung.

Fachspezifische Beratung

Innungsversammlungen
Gedankenaustausch, Mei-
nungsbildung und Information 
zu aktuellen handwerkspoli-
tischen, handwerksrechtlichen 
und fachlichen Themen; 
aktuelle Fachvorträge.

Interessenvertretung
Berufspolitische Interessenver-
tretung, politische Kontakte, 
Lobbyarbeit.

Messen/ Ausstellungen
Beteiligung an Messen 
zur Absatzförderung und 
Imageförderung.

Pressearbeit
Für Innung und Mitglieder; 
Fachartikel in Pressemedien.

Rahmenverträge 
Die Mitglieder der Innung 
partizipieren von geld-
werten Vorteilen über 
Rahmenvereinbarungen.

Rundschreiben
Ständige Informationen über 
wichtige aktuelle Entwick-
lungen und Ereignisse im 
fachlich/technischen, betriebs-
wirtschaftlichen und recht-
lichen Bereich.

Sachverständigenwesen
Auskunft; Vermittlung von 
Sachverständigen.

Verbandszeichen
Nutzung von Logo (gegen 
Gebühr) für Marketingzwecke.

Landesinnungsverband Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts, Max-Joseph-Straße 4, 80333 München

Die Innungsmitgliedschaft erschlieSSt ein vielfältiges Leistungsangebot
In

nu
ng

 Pa
rkett & Fußbodentechnik

M
ittel- und Oberfra

nke
n

In
nu

ng
 Pa

rkett & Fußbodentechnik

Niederb./Oberpfalz

Innung Unterfranken

Pa
rk

ett
 & Fussbodentechnik

In
nu

ng
 Pa

rkett & Fußbodentechnik

M

ünchen/Oberbayer
n

& Fußbodentechnik

In
nu

ng
 Schwaben für Parkett

Als Mitglied der Innung profitieren Sie 
kostenlos von attraktiven Leistungen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne auch 
persönlich.

Innung Parkett und Fußbodentechnik
München/Oberbayern
Max-Joseph-Straße 3
80333 München
Tel.: 089/ 5434 486-17

Innung Parkett und Fußbodentechnik 
Niederbayern/Oberpfalz 
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg
Tel.: 0941/ 607 65-0

Innung Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik 
Mittel- und Oberfranken
Böttgerstraße 10
96050 Bamberg
Tel.: 09543/ 443 880

Innung für Parkett und Fußbodentechnik
Unterfranken
Rennweger Ring 3
97070 Würzburg
Tel.: 0931/ 309 908-45

Bezirksinnung Schwaben des Parkettleger
handwerks und Fußbodentechnik
Karolinenstraße 28
86152 Augsburg
Tel.: 0821/ 325 92 21


